
gen sind" (Gagel, 1973, 244), bleibt minde-
stens gegenwärtig die Forderung nach Tran-
sparenz des Verfahrens für die RR z. T. uner-
füllbar. So kann auch die Frage der Orientie-
rung an demokratischen Normen nur indirekt 
über die Prüfung der Stimmigkeit von Lern-
zielableitung und -Umsetzung beantwortet 
werden.

Die Fragen nach Legitimitätssubstanz und Legi-
timierungssorgfalt stellen sich um so dringen-
der, als der Anweisungscharakter der RR ge-
genüber früheren Lehrplänen einerseits sich 
verstärkt hat, mindestens was die Verbindlich-
keit aller 123 Lernziele in den vier Lernfeldern 
„Sozialisation", „Wirtschaft", „Öffentliche Auf-
gaben", „Intergesellschaftliche Konflikte" an-
geht (RR 36, 45), andererseits die RR selbst 
eingestandenermaßen hinter den curricularen 
Anspruch zurückfallen: „Diese Arbeit und ihre 
Ergebnisse können noch ... keineswegs den An-
spruch einlösen, der sich mit dem Begriff Cur-
riculum verbindet" (BPI 3/72, 66). Gleichwohl 
heißt es: „Verbindlich sind die allgemeinen 
Lernziele". Bei anderen als in den Plänen 
vorgesehenen Ansatzpunkten besteht sogar 
„für die betroffenen Lehrer die Verpflichtung, 
den Nachweis zu erbringen, daß die von ihnen 

getroffenen Entscheidungen lernzielorientiert 
begründet werden können. Bezugsrahmen 
müssen die allgemeinen Lernziele sein" (BPI 
3/72, 36).

Die Anweisungssprache dieser „Bildungspoli-
tischen Information" läßt es an Deutlichkeit 
nicht fehlen. In der Tat scheint es sich um 
einen hohen Grad angestrebter Reglementie-
rung von Unterricht zu handeln. Da Lernziele 
außerdem wesentlich als Qualifikationen 
(RR 11), als „Erwerb von Verhaltensdispositio-
nen" (RR 35) begriffen werden, könnte selbst 
ein Verdacht auf Abrichtungstendenz auf tau-
chen. (Allerdings darf „Verhalten" nicht vor-
wissenschaftlich eng verstanden werden — es 
umfaßt auch die kognitive, nicht nur die emo- 
tional-evaluative und die pragmatisch-psycho-
motorische Ebene.) Zur Abweisung eines sol-
chen Verdachts ist der Frage nachzugehen, in 
welchem Maße für die Verhaltensziele der 
emanzipatorische Aspekt, besonders im Hin-
blick auf kritisches Verhalten und unter dem 
Gesichtspunkt der erforderlichen Ambivalenz 
der Dispositionen, berücksichtigt worden ist. 
Dafür ist es notwendig, Stringenz und Stim-
migkeit der Ableitung zu untersuchen.

Lernzielableitung und Lernzielbestimmung

Die Bestimmung oberster Lernziele in den RR 
geht aus vom „Demokratiegebot des Grundge-
setzes". Da die Qualifikation, „den Schüler 
zur Teilnahme an der produktiven Gestaltung 
gesellschaftlicher Realität zu befähigen", af-
firmativ-anpassend (weshalb eigentlich?), 
aber auch als „auf die Befähigung der Schüler 
zur Selbst- und Mitbestimmung" abzielend in-
terpretiert werden könne, orientierte sich „die 
an dieser Stelle zu treffende politische Ent-
scheidung ... am Demokratiegebot des 
Grundgesetzes. Oberstes Lernziel für eine de-
mokratische Gesellschaft (sic!) ist demnach 
die Befähigung zur Selbst- und Mitbestim-
mung. Diese optimale Teilhabe des einzelnen 
an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen 
ist an die Aufhebung ungleicher Lebenschan-
cen geknüpft" (RR 7).

Der Begriff „Demokratiegebot" ist in doppel-
ter Hinsicht problematisch: als Verfas- 
sungs„gebot" (vgl. S. 18 ff., 34 f.) und weil er 
nicht anzeigt, welcher der beiden Demokratie-
begriffe gemeint ist: der geltende, formale, 
begrenzte oder der auf Geltung drängende 
materiale, extensive. Im Zusammenhang wird 
dann freilich deutlich, daß es sich um den 
letzteren handelt, ohne daß deswegen die 

Zweideutigkeit beseitigt würde, die darin be-
steht, eine normative Option als Verfassungs-
gebot auszugeben. Sie wird auch darin sicht-
bar, daß die Gesellschaft selbst sich hierfür 
unversehens auf die Schulbank genötigt fin-
det: „Oberstes Lernziel für eine demokratische 
Gesellschaft..." Mit welcher Berechtigung?
Freilich ist die Würdeschutzbestimmung des 
Grundgesetzes, die sich durchaus als die „Be-
fähigung zur Selbst- und Mitbestimmung" ge-
währleistend interpretieren läßt, als Verfas-
sungsgebot anzusehen, das sich unmittelbar 
an die staatliche Gewalt und damit mittelbar 
an die Gesellschaft richtet. Aber das gilt 
kaum für die in den RR daran gekoppelte 
„Aufhebung ungleicher Lebenschancen", der 
trotz Sozialstaatsklausel und trotz (in Gren-
zen) unbestreitbarer Folgerichtigkeit — als Be-
dingung „optimale(r) Teilhabe des einzelnen 
an gesellschaftlichen Entscheidungsprozes-
sen" [RR 7] — gleichwohl der Rang einer gel-
tenden Norm (noch) nicht zukommt. Die Ablei-
tung oberster Lernziele beginnt also mit einer 
Ungenauigkeit, die allerdings konsequent 
durchgehalten wird.
Die Lernzielableitung wird weitergeführt durch 
die Einbringung des Aspekts von Anwen-



dungssituationen. Nur in Verbindung mit 
ihnen könnten Angaben darüber erfolgen, 
„was unter den jeweiligen Verhältnissen 
Selbstbestimmung oder soziale Gerechtigkeit 
als Postulate des Grundgesetzes bedeuten kön-
nen" (RR 7). Damit wird deutlich, daß die ex-
tensiv interpretierte Sozialstaatsklausel für 
die RR den gleichen Rang einnimmt wie 
die Selbstbestimmung.
Es folgen weitere Differenzierungskriterien 
nach der wohlbekannten Trias „Untersuchen" 
— „Beurteilen" — „Handeln", wobei dem ge-
sellschaftlichen Handeln im Bereich der „Ge-
sellschaftslehre" zu Recht ein entscheidender 
Stellenwert zugesprochen wird: „Wenn es 
auch Lernziele gibt, die besonders auf Erken-
nen und Beurteilen abzielen, so erfahren sie 
doch ihre Berechtigung erst dann, wenn sie 
auf das Handeln, d. h. auf das soziale Verhal-
ten, bezogen sind" (RR 9). Zugleich wird vor 
der Gefahr des „blinden Aktionismus" ge-
warnt — wie andererseits davor, „bloßer kri-
tischer Reflexion . .. Vorschub zu leisten" 
(RR 17).
Im allgemeinen enthalten sich die RR jedoch 
offenbar bewußt der Formulierungen höheren 
Abstraktions- und Allgemeinheitsgrades, mit 
Ausnahme eines prononcierten Bekenntnisses 
zugunsten einer „wehrhaften Demokratie" 
(eigentlich wehrhaften Demokratisierung): „So 
wird z. B. demokratisches Bewußtsein in die-
sen RR an die Fähigkeit gebunden, Entwick-
lungstendenzen, die dem Verfassungsauftrag 
des Grundgesetzes zuwiderlaufen, rechtzeitig 
zu erkennen. Daran soll sich die Bereitschaft 
knüpfen, für eine Verwirklichung der Demo-
kratie in allen Bereichen der Gesellschaft ein-
zutreten". Zwar werde sich im Rahmen des Un-
terrichts abschließend kaum prüfen lassen, ob 
dies Lernziel erreicht wurde, dennoch wolle 
man aus ganz bestimmten Gründen auf eine 
Lernzielformulierung dieser Art nicht verzich-
ten: „Es muß in einem Plan für Gesellschafts-
lehre deutlich werden, daß die Formulierung 
überprüfbarer Einzellernziele nur vor dem 
Hintergrund allgemeiner Zielvorstellungen 
möglich ist, denen die politische Entscheidung 
für eine bestimmte Gesellschaftsverfassung zu-
grunde liegt" (RR 9).
„Suchinstrument" für Anwendungssituationen 
war die Frage, „wo, wann und wie von den 
Schülern Gesellschaft erfahren wird bzw. er-
fahren werden sollte" (RR 11). Diese Frage 
wird im Sinne der Konfliktdidaktik beantwor-
tet: Konflikte, namentlich solche des eigenen 
Erfahrungsfeldes, schaffen „lernrelevante Si-
tuationen". Deren pragmatische Zuordnung zu 
vier Lernfeldern sei „unter Berücksichtigung 
gesellschaftswissenschaftlicher Untersuchun-

gen" erfolgt (RR 11); von welchen, wird nicht 
gesagt.
Es folgt die Kurzbeschreibung der vier Lern-
felder „Sozialisation", „Wirtschaft", „Öffentli-
che Aufgaben", „Intergesellschaftliche Kon-
flikte", von denen jedes einmal im Laufe ei-
nes Jahres mindestens der „Ausgangspunkt 
von Unterricht" sein soll.
„Gegenstand von Lernen" sind für:
Sozialisation: „. . . die Abhängigkeit individu-
eller Verhaltensformen, Einstellungen und 
Handlungsgrundlagen von der Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Gesellschaft"
Wirtschaft: ......Bedingungen, Formen und 
Folgen der Herstellung, Verteilung und des 
Verbrauchs von Gütern"
öffentliche Aufgaben: „...Gesellschaftliche 
Einrichtungen (Regierungssysteme, Bürokrati-
en, Verbände, Parteien . . .) zur Planung, Or-
ganisation und Ausführung von öffentlichen 
Aufgaben sowie zur Aufrechterhaltung von 
Herrschaft"
Intergesellschaftliche Konflikte: „. . . Soziale, 
ökonomische, historische und räumliche Be-
dingungen für internationale Konflikte und 
die Formen ihres Austrags" (RR 11 ff.).
Ferner wird eine Differenzierung der allge-
meinen Lernziele unter fachspezifischen 
Aspekten (Sozialkunde, Geschichte, Geogra-
phie) angestrebt. Herbei liegt das Schwerge-
wicht auf der Sozialkunde als der Repräsen-
tantin der Sozialwissenschaften im Schulbe-
reich. In der Geschichte wird „der Gegen-
wartsbezug geschichtlicher Fragestellungen 
und Inhalte . .. zur Grundlage für die Lern-
zielbestimmung" (RR 18). Im Arbeitsschwer-
punkt Geographie wird „unter dem Aspekt 
der Gesellschaftslehre die Dimension des 
Raumes als .Verfügungsraum' für soziale 
Gruppen betrachtet" (RR 3).
Schließlich wird festgestellt: „Der unterrichts-
praktische Teil der RR nennt zu den einzel-
nen Lernfeldern verbindliche Lernziele" 
(RR 36). Damit hat aber, was sich Ableitung 
der Lernziele nennen ließe, unversehens auch 
schon sein Ende gefunden.
Kritisch anzumerken bleibt vor allem, daß die 
geforderte Verbindlichkeit der Lernziele 
durch diese Art der Ableitung nicht hinrei-
chend begründet erscheint. Deren Schwäche 
liegt einmal im problematischen, selektiven 
und unreflektiert gebliebenen Ansatz des sog. 
„Demokratiegebots", der Differenzierungen 
erschwert. Sie liegt zum anderen darin, daß 
undeutlich bleibt, ob und wie die an sich über-
aus plausiblen Kriterien zur sekundären Lern-
zielableitung — Ausgehen von individuell er-



fahrenen bzw. erfahrbaren Konfliktsituatio-
nen; Aufsuchen lernrelevanter „Lernfelder"; 
Dreischritt: Untersuchen — Beurteilen — re-
flektiertes gesellschaftliches Handeln (mit Ak-
zentuierung des dritten Schrittes); Einbeziehen 
der Schule als Erfahrungsfeld; Hinführen zu 
„bewußtem Lernen" (reflektierte Mitwirkung 
der Schüler bei Wahl und Bearbeitungsmodus 
des Lerngegenstandes) —, ob und wie diese 
Kriterien in ihrer realen Bestimmungsfunktion, 
im Zusammenhang des „Systems", als Instru-
mente zur Lernzielgewinnung genutzt worden 
sind. Zwischen diesen Kriterien und den in den 
einzelnen Lernfeldern dann doch unvermittelt 
(und oft unverbunden) auftretenden Lernzielen 
klafft ein Hiatus.

Diese Lernziele sollen konfliktbezogen sein, 
reflektiertes gesellschaftliches Handeln inten-
dieren, Demokratie verwirklichen helfen, 
Selbst- und Mitbestimmung — oder aber so-
ziale Gerechtigkeit — fördern; schließlich sol-
len sie überprüfbar sein: ausdrücklich ging es 
um „die Formulierung überprüfbarer Einzel-
lernziele" (RR 9). Wie haben sich diese Ab-
sichtserklärungen verwirklicht?
Damit stellt sich die Aufgabe, den Versuch zu 
machen, das immanente „Strukturgitter" der 
RR in einigen wichtigen Teilbereichen anhand 
der konkreten Lernziele nachzukonstruieren. 
Als besonders aussagefähig dürften sich die 
Untersuchungsfelder Demokratieverständnis 
und Gesellschaftsbild sowie Selbst- und Mitbe-
stimmung (Emanzipation) erweisen.

Als folgenreich erwies sich die durch den An-
satz im „Demokratiegebot" enthaltene Ent-
scheidung zugunsten eines materialen und ge-
gen ein formales Demokratieverständnis. Sie 
vor allem hat die Schwerpunkte des Streits 
um die RR bisher bestimmt: „Das Grundsätzli-
che des Streits um die hessischen RR liegt in 
den unterschiedlichen Auffassungen über De-
mokratie in der Bundesrepublik und über die 
Reichweite des .Politischen“' (H. H. Hartwich, 
1973, 145). Hartwich wirft den hessischen 
Richtlinienentwicklern allenfalls vor, „daß sie 
nicht noch stärker diese RR als eine politi-
sche Grundentscheidung für eines der nach 
der Verfassung möglichen Demokratiemodelle 
gekennzeichnet haben" (ebd.). Das wäre aber 
nur möglich gewesen durch deutliche Kenn-
zeichnung der Alternativmodelle.

Wenn man mit Hartwich ein formales, staats-
bezogenes und ein materiales, gesellschafts-
orientiertes Demokratie- und Politikverständ-
nis einander gegenüberstellt, ein „Ordnungs- 
theorie der parlamentarischen Demokratie" ge-
gen das „Desiderat einer Prozeßtheorie von 
Demokratisierung", so kommt ersterer der 
Rang geltender Norm, letzterer der einer von 
der Verfassung legitimierten normativen Op-
tion zu. Es kennzeichnet die RR, daß sie diesen 
Geltungsaspekt durchgehend vertauscht ha-
ben: ausschließlich legitim ist für sie, was zu 
Recht nur als legitime Alternative Geltung be-
anspruchen kann.
Die Kennzeichen des Alternativmodells in den 
RR werden zwar auch erwähnt, jedoch er-
scheinen sie mit schwächerer Akzentsetzung 
und häufig relativiert. So erscheint es den RR 
„wichtig, daß die Möglichkeit eines öffentli-

Demokratieverständnis

chen Austragens von Konflikten als eines der 
positiven Kennzeichen für eine demokratische 
Gesellschaftsordnung erkannt wird. Das 
schließt nicht aus, daß gerade in einer Demo-
kratie die Rolle kontrolliert werden muß, die 
öffentliche Institutionen im einzelnen Kon-
fliktfall spielen (Gerichte, Polizei, Militär). 
Bezogen auf die Verhältnisse in der BRD muß 
sich u. U. notwendige Kritik am Grundgesetz 
orientieren" (RR 195). „Für die Schüler meist 
selbstverständliche institutionelle und verfas-
sungsrechtliche Sicherungen zur Wahrneh-
mung unterschiedlicher Interessen“ werden 
angeführt, aber „lernrelevant ist dabei vor al 
lern die Frage, unter welchen Bedingungen es 
möglich ist/war, sich den öffentlichen Aufga-
benbereich für partikulare Interessen verfüg-
bar zu machen . . ." (RR 196).

Zur Verständigung: Selbstverständlich kann 
und soll unsere Kritik sich nicht dagegen rich-
ten, daß Institutionen durch Kritik in ihrer Be-
deutung relativiert werden. Einmal ist, nach 
Gustav Radbruch, „der Relativismus die ge-
dankliche Voraussetzung der Demokratie". 
Zum anderen ist die ein wenig penetrante Kri-
tik der RR an der üblichen Institutionenkunde 
doch insoweit berechtigt, als die unkritische 
Vermittlung glatter Funktionsabläufe für Moti-
vierungen wenig hergibt und zudem die zen-
trale Sicherungsfunktion von Institutionen, 
nicht nur für „Herrschaft", sondern für eine le-
bensdienliche menschenwürdige Ordnung, die 
besonders in Krisensituationen sichtbar wird, 
eher verschleiert als dartut. An den RR ist 
aber zu beanstanden, daß sie wiederum nicht 
zentrale, sondern in der Regel Partikularfunk-
tionen sichtbar werden lassen, daß sie, insge-



samt gesehen, die Bedeutung der zentralen 
gesamtgesellschaftlichen Institution Staat zu-
gunsten von Partikularinteressen der Gesell-
schaft unentwegt verkürzen: „Erst durch den 
Staat macht sich eine Gesellschaft handlungs-
fähig und kann die all ihren Gliedern gemein-
samen Interessen definieren" (Hans Buch-
heim, 1973).
Schließlich ist einzuwenden, daß die durchge-
hend relativierende Kritik der RR halt macht 
vor dem eigenen Demokratieverständnis, das 
seinerseits nirgends hinterfragt wird. Dem all-
gemeinen Prinzip der RR: „Formal als demo-
kratisch ausgewiesene Entscheidungsvorgän-
ge (müssen) auf ihr inhaltliches Demokratie-
verständnis untersucht werden" (RR 200), 
fehlt das Korrelat: „Als inhaltlich demokra-
tisch deklarierte Entscheidungsvorgänge müs-
sen auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundsät-
zen menschenwürdiger Ordnung und mit gel-
tenden (rechtsstaatlichen) Normen hinterfragt 
werden."
Dem entspricht auch, worauf Hilligen aufmerk-
sam macht, daß „in den allein verbindlichen 
123 Lernzielen sich kontroverse Positionen 
und relativierende Hinweise auf formale Re-
gelungen des Grundgesetzes kaum ab(zeich- 
nen): Lernziele wie die folgenden, ,daß allge-
meine, gleiche und geheime Wahlen zwar eine 
Bedingung, aber keine Gewähr für die demo-
kratische Kontrolle öffentlicher Entscheidun-
gen darstellen' (RR 201), oder, daß in jedem 
Einzelfall erneut geprüft werden muß, inwie-
weit diese Außerkraftsetzung (.formaldemo-
kratischer Spielregeln/Rechte', so im vorher-
gehenden Lernziel) der Gewinnung, Sicherung 
oder Erweiterung von Herrschaftspositionen 
dient' (RR 202), bilden kein Gegengewicht ge-
gen die überwiegende Mehrzahl der Lernziele, 
die ihre kritische Intention nicht mehr der Kri-
tik aussetzen" (Hilligen, 1973, 277).

So wird etwa im „Lernzielzusammenhang 1" 
des Lernfelds „Öffentliche Aufgaben" nach 
deren Interessenzusammenhang gefragt, was 
zu den Lernzielen führt:

5. „prüfen lernen, inwieweit in der Regelung 
öffentlicher Aufgaben das Kräfteverhältnis 
zwischen den Interessengruppen einer Gesell-
schaft sichtbaren Ausdruck findet"

9. „legalisierte Formen des Konfliktaustrags 
zwischen gesellschaftlichen Interessengruppen 
daraufhin befragen können, inwieweit die je-
weiligen Spielregeln einzelne Gruppen be-
nachteiligen bzw. bevorteilen" (196 f.)
im „Lernfeldzusammenhang 2" wird die Frage 
nach dem Zusammenhang zwischen öffentli-

chen Aufgaben und Ressourcenverteilung ge-
stellt:
11. „lernen, öffentliche Aufgaben daraufhin 
zu untersuchen, welche Interessen ihnen ent-
sprechen (Infrastrukturpolitik, Handels-/Wäh- 
rungs-/Außenpolitik, Steuerpolitik . . .)"

17. „lernen, Umfang und Verwendung öffent-
licher Haushaltsmittel sowie die Formen ihrer 
Aufbringung danach zu beurteilen, inwieweit 
sie dazu beitragen, ungleiche Lebenschancen 
in einer Gesellschaft abzubauen" (RR 198 f.); 
sodann wird im „Lernzielzusammenhang 3" 
das Problem der Legitimation öffentlicher Auf-
gaben aufgeworfen. Nachdem mehrere Legiti-
mationsmöglichkeiten genannt werden „(z. B. 
magische, religiöse, naturrechtliche, sozial-
darwinistische, liberale, sozialistische, demo-
kratische ...)", wird das Problem in einer Art 
Zirkelschlußverfahren kurzerhand verabschie-
det: „Unter dem Aspekt der allgemeinen 
Lernziele dieser RR erweist sich diese Aufga-
be als die inhaltliche Bestimmung und Diffe-
renzierung der demokratischen Legitimation 
von Machtausübung" (RR 199). Daraus resul-
tieren als Lernziele u. a.:
24. „lernen, formaldemokratische Wahlen da-
nach zu beurteilen, inwieweit der Wähler 
reale Entscheidungsalternativen hat"
25. „lernen, Formen der demokratischen 
Kontrolle öffentlicher Macht daraufhin zu un-
tersuchen und zu beurteilen, ob die Festle-
gung der .Spielregeln' (Zulassung von Partei-
en, Parteifinanzierung, Auswahl der Mandats-
träger . . .) allen Gruppen einer Gesellschaft 
die gleichen Chancen zur Wahrnehmung ih-
rer Grundrechte sichert" (RR 201 f.).
Die unbestreitbare Ausgewogenheit mancher 
Formulierung kann nicht über die Einseitig-
keit des hier vertretenen Demokratie- und Po-
litikbegriffs hinwegtäuschen, wie sie auch in 
der gewiß sympathischen Parteinahme „unter 
dem Gesichtspunkt der Interessenwahrneh-
mung der Arbeitnehmer" (im Lernzielschwer-
punkt „Betrieb", RR 171) und anderwärts zum 
Ausdruck kommt oder in der pauschalen (aus 
der Entscheidung zugunsten des „citoyen" ge-
gen den „bourgeois" herrührenden) pauscha-
len Abwertung des Privaten. So stellen die RR 
die Frage, „inwieweit .politische Apathie' Er-
gebnis der Vorstellung ist, Selbstbestimmung 
und Selbstverwirklichung könnten im Privaten 
stattfinden" (RR 201). Aber wenn man der aus 
dem überlieferten politikfremden kleinbürger-
lichen Privatismus resultierenden politischen 
Apathie ernsthaft zu Leibe gehen will, so 
dürfte es kaum genügen, jenen bloß auf den 
Kopf zu stellen.



Den Geschichtskennern unter den RR-Ent- 
wicklern konnte auch nicht verborgen bleiben, 
daß die in den Lernzielen öfters verwandte 
Formulierung „formaldemokratisch" in der 
Endzeit der Weimarer Republik von deren 
rechten und linken Feinden nachhaltig diffa-
mierend angewandt wurde. Da die Formalien 
des Rechts und der Verfassungen ursprünglich 
als Waffe der Schwachen gegen den Machtmiß-
brauch der Herrschenden bestimmt waren, ent-
halten sie, die durch Konsens übrigens abän-
derbar sind, entscheidende Sicherungsgaran-
tien, die man nicht durch sorglosen Sprachge-
brauch aufs Spiel setzen sollte.
Schließlich überrascht auch die wenig reflek-
tierte, häufig zu beobachtende Gleichsetzung 
von „Macht" und „Herrschaft" (z. B. RR 194, 
154) in einem maßgeblichen Text der „Gesell-
schaftslehre". Insgesamt gewinnt man den Ein-
druck, daß im Rahmen einer „Gesellschafts-
lehre" die Problematisierung von Herrschaft, 
Macht und Gewalt durchaus noch vertieft und 
differenziert werden könnte. Angesichts der 
nicht gerade wenigen Hinweise auf die (aufzu-
deckende) Teilfunktion von Herrschaft im 
Sinne der Stabilisierung von Machtverhältnis-
sen (z. B. LZ 4 [51], 6 [51], 10 [135], 29 [141], 
5 [196], 9 [197], 11 [198], 14 [199], 27 [202]) 
überrascht das Fehlen der entsprechenden Be-
mühung um Klärung und Offenlegung der 
Zentralfunktion von Herrschaft, wie sie in 
jüngster Zeit etwa als Regelungsleistung zur 
Organisation der Bedürfnisbefriedigung in 
(komplexer werdenden) sozialen Systemen zu 
definieren versucht worden ist (vgl. K. O. 
Hondrich, 1975, 32 ff.).
Hier besteht offensichtlich noch ein Nachhol-
bedarf. Auch können Lernziele wie das fol-
gende:

LZ 13: „lernen, historische und gegenwärtige 
Formen von Gewalt auf die Frage hin zu un-
tersuchen, ob sie der Ausübung von Herrschaft 
dienen oder ob sie im Sinne von Gegengewalt 
zur Bekämpfung von politischer, ökonomischer 
oder militärischer Unterdrückung verstanden 
werden können" (RR 254)

in seiner nicht präzisen, Mißverständnisse 
nicht ausschließenden Formulierung, die Herr-
schaft generell mit „politischer, ökonomischer 
oder militärischer Unterdrückung" gleichzuset-
zen scheint, zur Aufhellung dieses doch recht 
komplexen Begriffsfeldes, die dem Problem 
„gerechter Herrschaft" kaum wird ausweichen 
können, nicht allzuviel beitragen. Ebensowe-
nig, wie die Politikwissenschaft auf die Bear-
beitung des Herrschaftsproblems verzichten 
kann, vermag man sich vorzustellen, daß eine 
„Gesellschaftslehre", indem sie diese Aufgabe 
vernachlässigt, nicht entschieden genug dem 
Anschein entgegenwirkt, als stünde sie in der 
Gefahr, der Faszination durch die anarchisti-
sche Utopie der herrschaftslosen Gesellschaft 
zu erliegen . ..

Angesichts der Einseitigkeit des in den RR 
konsequent durchgehaltenen Demokratiebe-
griffs muß man sich in der Tat, „auch als Be-
fürworter der demokratischen Demokratie-
konzeption, fragen, ob nicht die Besonderheit 
des staatlichen Schulwesens in der Bundesre-
publik und die Notwendigkeit rationalisierter 
Curriculumentwicklungsverfahren dazu zwin-
gen, gerade die unterschiedlichen Demokra-
tievorstellungen ganz klar herauszuarbei-
ten ..., so daß ihre Identifikation möglich 
bleibt" (H. H. Hartwich, 1973, 152). Dies eben 
unterblieb weitgehend.

Aber der eigentliche Bezugsrahmen der RR ist 
gar nicht der Staat, sondern die Gesellschaft. 
Für die RR ist dieser Begriff, soweit er sich auf 
die Gegenwart namentlich der Bundesrepublik 
bezieht, überwiegend negativ besetzt. Zahlreich 
sind die „Erfahrungen individueller Ohnmacht 
gegenüber gesellschaftlichen und politischen 
Erscheinungen" (RR 13). Sie können jedoch An-
satzpunkte für Unterricht sein, „weil sie eine 
größere Motivation für Lernen schaffen" 
(RR 14). „Es geht darum, die Schüler zu befä-
higen, Institutionen, wie etwa die Institution 
Schule, gezielt zu befragen, um daraus 
Schlüsse auf die Struktur der Gesellschaft 
ziehen zu lernen" (RR 90).

Gesellschaftsbild

Was soll von gesellschaftlichen Strukturen 
gelernt werden? Die Antwort liegt auf 
der Hand: „Die Formen der Herstellung 
und Verteilung wirtschaftlicher Güter sowie 
die ihnen zugrunde liegenden Besitzverhält-
nisse sind von entscheidender Bedeutung für 
die Lebensbedingungen in einer Gesellschaft" 
(RR 133). Es handelt sich dabei um alle Struktu-
ren durchwirkende „Machtverhältnisse (Verfü-
gung über die Produktionsmittel)"; die gesell-
schaftlich-wirtschaftlichen Zusammenhänge 
sind allerdings „nicht als eine monokausale 
Kette von Ursache und Wirkung" aufzufassen 
(RR 134).



Die realen Machtverhältnisse setzen sich ins 
Innere der Individuen fort: „Individuelles 
Verhalten wird durch Rollenerwartungen ge-
prägt"; „in den Sozialisationsformen werden 
die in einer Gesellschaft bestehenden Herr-
schaftsverhältnisse wirksam und finden ihren 
sichtbaren Ausdruck" (RR 51); „Sozialisations-
formen sind klassen/gruppen/schichtenspezi- 
fisch" (RR 52). Allerdings gibt es „Sozialisa-
tionsformen, die für Mit- und Selbstbestim-
mung qualifizieren"; sie sind von denen zu 
unterscheiden, „die eine Demokratisierung 
der Gesellschaft verhindern" (RR 49). Letztere 
führen u. a. zur Autoritätsfixierung (RR 116), 
zur „selektiven Realitätswahrnehmung/Reali- 
tätsverzerrung, Intoleranz gegen Mehrdeutig-
keit, Schwarzweißmalerei", zum „Klischee 
von den Guten und Bösen, zum dichotomischen 
Weltbild ..." (RR 118).
Das sind jedoch Wahrnehmungsfehler, die 
sich ganz offensichtlich nicht auf den Kreis 
der unterprivilegierten Klassen/Gruppen/ 
Schichten beschränken lassen. Selbst das Ge-
sellschaftsbild der RR ist von Zügen des di-
chotomischen Weltbilds nicht frei.
Bei Konflikten wird das Verhalten der Be-
teiligten „auch durch Zwänge bestimmt, de-
ren Aufhebung nicht Sache des persönlichen 
Wollens ist" (RR 70). „Trotz steigender Real-
löhne (verschob) sich der Anteil der Unter-
nehmergewinne am Sozialprodukt zugunsten 
(sic!) der Arbeitnehmereinkommen" (RR 136). 
„...Möglichkeiten zur Mitbestimmung/Mit- 
entscheidung/Verfügungsgewalt im Bereich 
von Wirtschaft und Politik sind direkt und 
indirekt an die verschiedenen Einkommensar-
ten geknüpft" (RR 183). „Institutionen schüt-
zen Privilegien, deren Aufgabe es ist zu ver-
hindern, daß sich Einzelinteressen auf Kosten 
anderer durchsetzen (z. B. Polizeieinsatz 
durch Gerichtsurteile...)" (RR 210). „Inwie-
weit führt die Begrenzung öffentlicher Ein- 
flqßnahmen in den Privatbereich zur Verfesti-
gung vorhandener Formen von Unterprivile-
gierung? (z. B. gesetzliche Rechte der Eltern 
u. a.)" (RR 213). „Grenzen für die Einwirkung 
öffentlicher Instanzen" zugunsten der Unter- 
priviligierten werden „auch dadurch ge-
setzt ..., daß kein allgemeines Interesse an 
der Veränderung der Situation besteht" 
(RR 214). „Es ist also durchaus denkbar, daß 
moralische Entrüstung und Empörung über 
Mißstände zum Ausgangspunkt von Lernen 
werden. Damit kann Unterricht sich aller-
dings nicht zufrieden geben ..." (RR 206).
Gleichzeitig aber knüpft sich an den depri-
mierenden Zustand der Gesellschaft über-
schwängliche Hoffnung für deren Zukunft. 
Denn sie ist, auch in allen Teilbereichen, offen-

bar unbegrenzt veränderbar. Der Grund hier-
für liegt auf der Hand: sie ist historisch ge-
worden. Dieser Einsicht geben die RR fast 
dichterische Form eines ständig sich wieder-
holenden Refrains: „Formen der Produktion, 
Verteilung und Konsumtion von wirtschaft-
lichen Gütern — historisch entstanden und 
veränderbar" (BR 234) — usw. an zahllosen 
Stellen (z. B. RR 48, 61, 79, 134, 198, 251). Zwar 
sei „mit dem Begriff der Veränderung . .. im-
mer auch mitgesetzt der Begriff der Kontinui-
tät" (RR 23). Nur erscheint gesellschaftliche 
Veränderung darum doch in exzessivem Aus-
maß möglich, weil eine naheliegende Frage, 
die ein Thema der „Dialektik der Aufklärung" 
war und die Kogons Formel von den „Anti-
nomien emanzipatorischer Prozesse" wieder 
aktualisiert hat, sich den RR trotz ihrer Aner-
kennung der Notwendigkeit „einer vielschich-
tigen historischen Analyse" (RR 24) nicht zu 
stellen scheint. Es geht darum, ob die in histo-
rischen Verläufen von ihren Protagonisten in-
tendierten Veränderungen ihren Absichten 
und Erwartungen auch entsprochen haben, ob 
und welche als inkalkulabel sich erweisenden 
(oder nicht berücksichtigten) Faktoren den Ab-
lauf intendierter Veränderungen etwa beein-
trächtigten. Diese eminent politische Frage-
stellung würde den Blick für die Bedingungen 
öffnen, die zu beachten sind, wenn auf gesell-
schaftliche Veränderungen gerichtete Intentio-
nen auch Erfolg haben sollen. Ihre Unterlas-
sung verkürzt die Veränderungsabsicht genau 
um ihre politische Dimension.

Im „Arbeitsschwerpunkt Geschichte" spre-
chen sich die RR gegen ein Geschichtsbild 
aus, „in dem geschichtlichen Abläufen die 
Zwangsläufigkeit von Naturgesetzen zuge-
schrieben wird", und wenden sich gegen eine 
Vorstellung, „in der Geschichte als Schicksal 
erfahren wird" (RR 26), was sie „Mystifizie-
rung" der Geschichte nennen — als ob diese, 
wie eine Person, hinters Licht führen könnte — 
gemeint ist offenbar ihre Mythisierung. Statt 
aber die hier zu erwartende Problematisierung 
und Differenzierung des Verhältnisses von 
historischen „Zwängen" und den (bedingten) 
Freiheitsräumen des historisch-politischen Sub-
jekts anzudeuten oder einzuleiten, wird durch 
die litaneiartige Wiederholung der Formel 
„Historisch geworden, also veränderbar" das 
Trugbild unbegrenzter Verfügbarkeit über ge-
sellschaftliche Zukunft suggeriert.

So gewinnt man den Eindruck, daß die Bemü-
hung um „die am schwersten zu vermittelnde 
Qualifikation, ... die Fähigkeit, Chancen, 
Grenzen, Schwierigkeiten, Auswirkungen eines 
bestimmten Vorgehens vorweg abzuschätzen"



(RR 8), durchaus noch verstärkt werden 
könnte.
Dieser Eindruck verfestigt sich bei der Durch-
musterung der Lernziele, der Lernzielschwer-
punkte und der unterrichtspraktischen Hin-
weise. Von den 25 Lernzielen des Lernfelds 
„Intergesellschaftliche Konflikte" haben z. B. 
ganze zwei allenfalls ansatzweise mit der Fra-
ge von Auswirkungen möglicher Veränderun-
gen zu tun:
20. „Alternative Modelle zur politischen Lö-
sung solcher Probleme (vorher ging es um 
„Bedingungen für Entstehung und Verände-
rungwirtschaftlicher Probleme“ F. M.) kennen-
lernen (supranationale Zusammenschlüsse) und 
ihre Auswirkungen in Ansätzen beurteilen 
lernen" (RR 256).
25. „Alternative Modelle zur Lösung solcher 
Probleme (vorher war von „Entstehung und 
Veränderung weltwirtschaftlicher Probleme 
und damit zusammenhängender internationa-
ler Konflikte" die Rede, F. M.) kennenlernen 
und in Ansätzen beurteilen können" (RR 257).
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgan-
gen sein, daß beide Lernziele etwa auf das 
gleiche hinauslaufen. Auch die Themenstich-
worte „Vermögens- und Einkommensentwick-
lung" (RR 183 f.), „Wirtschaftliche Konzentra-
tion" (RR 186), „Konjunkturentwicklung" (RR 
189f.), „Unterprivilegierung in Industriegesell-
schaft" (RR 207 f.), „Elendsviertel" (RR 212 L), 
um nur einige zu nennen, geben detallierte 
Hinweise zur Diagnose unerfreulicher Zu-
stände, sind jedoch überaus zurückhaltend in 
der Diskussion von deren Therapie. Bei „Elends-
viertel" heißt es z. B.- „Der Unterricht hätte 
sein Ziel erreicht, wenn er bei den Schülern zu 
einem Problembewußtsein führt und zu der 
Einsicht in die Notwendigkeit, die Situation 
von Unterprivilegierten stärker als bisher in 
die Diskussion einzubeziehen" (RR 213 f.).

Eben damit aber bleibt die eigentlich politi-
sche Frage: „Was ist zu tun, und welche Fol-
gen sind dabei zu bedenken?", bleibt der Zy-
klus „Problem — Problemlösung — neue Pro-
blemstellung" (K. H. Hondrich, unveröffent-
licht) ausgeblendet; es bleibt beim moralischen 
Appell. So hat sich eine Konsequenz tatsäch-
lich eingestellt, die aus der Schwerpunktverla-
gerung der RR von „politischer Bildung" auf 
„Gesellschaftslehre" zu befürchten gewesen 
war: Die RR sind auf eine sehr radikale Weise 
bemerkenswert unpolitisch. Und damit ist den 
RR auch das Ziel, das sie sich gesetzt haben, 

„Schüler zu einer rationalen Einschätzung ih-
res politischen Handlungsspielraums (zu) be-
fähigen" (RR 8), weithin über ausgiebiger kri-
tischer Gesellschaftsdiagnostik außer Sicht 
geraten. Die Vieldimensionalität und der Fol-
genreichtum politischen Entscheidungshan-
delns gelangen nur verkürzt zur Auswirkung. 
Was Max Weber „Verantwortungsethik" 
nannte, wird kaum berücksichtigt. Bei aller in-
tendierten Politisierung ist das Politische, als 
das mühselige Geschäft der Realisierung ge-
sellschaftlicher Zielsetzungen verstanden, doch 
draußen geblieben. Es ist schon bemerkens-
wert, wenn in einem Richtlinienwerk zur „Ge-
sellschaftslehre" die Gesellschaft als das im 
Gegensatz zur Natur nahezu unbegrenzt Ver-
änderbare erscheint.

Im Widerspruch dazu ist in den RR die Ver-
änderung selbst an genaue und sogar über-
raschend enge Bedingungen geknüpft. Diese 
bestehen einerseits im technischen Fortschritt, 
andererseits darin, daß „soziale Ungleichheit 
durch die Veränderung von Produktions- und 
Verteilungsformen wirtschaftlicher Güter ... 
vermindert wird" (RR 135); dies wiederum 
zieht Veränderung der Sozialisation nach sich. 
Vergegenwärtigt man sich die ganze Breite 
und Vielfalt des Instrumentariums, das für 
eine politisch-gesellschaftliche Veränderung 
zur Verfügung steht, so ist man über den 
kaum problematisierten, vielmehr simplifizie-
renden Rückgriff der RR auf das seinerseits 
vereinfachende Marxsche Denkmodell vom 
ökonomischen Bewegungsgesetz der Ge-
schichte enttäuscht. So unbestritten seine At-
traktivität freilich ist, die nicht zuletzt darin 
zu bestehen scheint, daß es für ein Minimum 
heuristischen Aufwands ein überwältigendes 
Maximum praktischer Effektivität in Aussicht 
stellt, so sehr hätte seine Problematisierung 
den RR angestanden.

Einen hohen Stellenwert etwa hat als Bedin-
gung gesellschaftlicher Veränderung die Soli-
darisierung; erwünscht scheint auch die Insti-
tutionalisierung der Austragung von gesell-
schaftlichen Konflikten in der Schule: „wenn 
Aktionsformen gefunden werden, die . .. Ver-
einzelung aufheben können" (RR 53), und 
wenn „Strategien für die Organisation von 
Lernprozessen entwickelt werden, in denen die 
Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen 
Schichten konsequent Gegenstand von Unter-
richt ist und in denen zugleich eine Plattform 
für die Austragung von gesellschaftlichen Kon-
flikten geschaffen wird" (RR 45).



Selbst- und Mitbestimmung

Das oberste Lernziel der RR — „Befähigung 
zur Selbst- und Mitbestimmung" (RR 7) — ist 
emanzipatorischer Art und deckt sich weithin 
mit der Würdeschutzbestimmung des Grund-
gesetzes, als „die angemessene handlungsbe-
zogene Übersetzung dessen, was im Grundge-
setz u. a. mit der Menschenwürde gemeint 
ist" (Wolf-Dieter Narr, 1973, 29). Das Wort 
„Emanzipation" selbst, das für die Klafki- 
Kommission als „Prinzip" grundlegend war 
(vgl. S.44), taucht allerdings in den RR kaum 
mehr auf. Das mag mit seiner noch nicht völ-
lig behobenen begrifflichen Unschärfe (vgl. 
Billigen, 1972, 150 ff.) Zusammenhängen, viel-
leicht aber auch damit, daß die Formel, Selbst- 
und Mitbestimmung' die Dimension der Soli-
darität einbezieht, die mit „Emanzipation" 
nicht ohn weiteres erfaßt ist. Es wäre dem-
nach zu fragen, wie die RR in Lernzielen und 
Lernwegen ihr oberstes Lernziel operationali-
siert und wieweit sie die mit ihm gesetzten 
Einschränkungen (Indoktrinations-, Uberwäl- 
tigungsverbot) gewahrt haben. Besonders auf-
schlußreich hierfür ist das Lernfeld „Soziali-
sation" (RR 47 ff.).

Wenn man unter Sozialisation die Gesamtheit 
der intendierten und nichtintendierten gesell-
schaftlichen Prozesse versteht, durch die der 
Aufwachsende „die Kultur einer Gesellschaft 
und/oder ihrer Teilgruppen, ihrer Formen, 
Einstellungen und Verhaltensweisen lernt" 
(Behrmann, 1969, 145), so bedarf es unter dem 
Gesichtspunkt der Selbst- und Mitbestimmung 
deren kritischer Überprüfung nicht unter dem 
Gesichtspunkt der Solidarität, sondern beson-
ders auch unter dem der Individuation und 
Personalisation. Diesen Gesichtspunkt hat Ru-
dolf Engelhardt in seiner Interpretation der 
RR (1973, 28 f.) erfreulicherweise deutlicher 
herausgearbeitet, als das in den RR selbst ge-
lungen ist: „Das Lernfeld .Sozialisation' ... 
soll Schülern Selbstreflexion und damit 
Selbstverständnis und Verständnis für ande-
re ..., ermöglichen ..." (R. Engelhardt, 1973, 
28).
Deswegen wird aber weder bei Engelhardt 
noch in den RR auch schon die unerläßliche Ziel-
richtung im Sinne eines anzustrebenden, ratio-
nal abgesicherten, möglichst autonomiebe-
stimmten Urteilens und Verhaltens hinreichend 
deutlich. Freilich gibt es unter den 24 zu „Sozia-
lisation" gehörigen Lernzielen und den 54 aus 
den entsprechenden Lernzielschwerpunkten 
abgeleiteten „Qualifikationen" einige wenige, 
in denen diese Bestimmung anklingt, jedoch 
wird sie nicht mit der zu erwartenden Ent-

schiedenheit thematisiert: 18.: „die eigenen 
Einstellungen und Handlungsgrundlagen zu 
untersuchen mit dem Ziel einer kritischen Di-
stanzierung oder reflektierten Zustimmung" 
(RR 53); 20.: „für die (aus verschiedenen Rol-
lenerwartungen) sich ergebenden Rollenkon-
flikte verschiedene Verhaltensmöglichkeiten 
entwickeln" (RR 53); 23.: „lernen, für den 
Austrag von Rollenkonflikten kooperative 
und kollektive Handlungsformen zu entwik- 
keln" (RR 54); „lernen, eigene Meinungen in 
den Unterricht einzubringen", „lernen, Mei-
nungen anderer wahrzunehmen und auf .sie zu 
reagieren" (RR 74). Das selbstgesetzte oberste 
Lernziel „Selbst- und Mitbestimmung" kon-
kretisiert sich hier nur in der Form der An-
spielung.

Dieser Mangel hängt mit dem spezifischen 
Schwerpunkt dieses Lernfeldes zusammen. Er 
liegt in der stürmischen Rezeption eines sozio-
logischen Rollenbegriffs, gegen dessen einsei-
tige Vorherrschaft bereits Adornos Wort vom 
„Unwesen der Rolle" sich richtete. In der Ge-
nugtuung über diese neue pädagogische Errun-
genschaft scheint das Lernziel „Selbst- und 
Mitbestimmung" den RR-Verfassern nahezu 
abhanden gekommen zu sein. Natürlich trifft 
zu, daß zur Meisterung sog. Sachzwänge es er-
forderlich ist, deren Mechanismen aufzudek- 
ken. Aber wenn deren Analyse sich auf an-
dächtig penible Nachzeichnung beschränkt und 
das Individuum allenfalls noch als der Ort er-
scheint, wo sich ihre einander überdeckenden 
Wirkungen blind verschränken, ohne daß ihm 
die Chance verbleibt, sich ihnen reflektiert di-
stanzierend gegenüberzustellen, dann geht es 
nicht mehr um Emanzipation, sondern um die 
Vereinnahmung des Individuums durch Ge-
sellschaft oder gesellschaftliche Gruppen.

Diesem Umschlag ins anti-emanzipatorische, 
kollektivistische Extrem kommen die RR in 
ihrem soziologistischen Ansatz gelegentlich 
gefährlich nahe: Der Schüler soll 1. „erken-
nen, daß individuelles Verhalten durch Rollen-
erwartungen geprägt wird" — was freilich 
erst dann den Umschlag brächte, wenn 
„geprägt" als (allein) „bestimmt" interpre-
tiert würde; und 17. „individuelle Konflikte 
als Rollenkonflikte zu begreifen" (RR 53). Ein 
derart provoziertes anti-emanzipatorisches 
Mißverständnis wird noch verstärkt durch den 
Hinweis auf die Möglichkeit der Einführung 
des Rollenbegriffs über Beispiele, „an denen 
Schülern erfahrbar wird, in welchem Ausmaß 
individuelle Verhaltensformen in ihrem Spiel-
raum festgelegt sind" (RR 59). Dem Stigma,



selbstbestimmungsfeindlichen und Verantwor-
tung hemmenden Negativerfahrungen ohne 
Bewältigungsmöglichkeit ausgesetzt zu sein, 
werden die Schüler erst dann entgehen, wenn 
die RR-Entwickler vielleicht in einem späteren 
Arbeitsgang sich dazu entschließen, auch die 
emanzipatorische Zielrichtung im Lernfeld „So-
ziologie" unmißverständlich zu thematisieren.

Diese Unstimmigkeiten sind eine Folge da-
von, daß es offenbar unterlassen wurde, im 
systematischen Vorgehen aus dem obersten 
Lernziel einen Zielhorizont, einen „oberen 
Lernziel"-Katalog dessen zu entwickeln, was 
an fundamentalen Einsichten und Verhaltens-
weisen unter den Aspekten der politisch rele-
vanten gesellschaftlichen Gegenstandsbereiche 
wie der gesellschaftlich erforderlichen oder 
wünschenswerten Qualifikationen „gelernt" 
werden soll. Diese Aufgabe kann auch vom 
Konfliktansatz und von aktualisierten Gegen-
standsbereichen her, also unter den hessischen 
Voraussetzungen, durchaus geleistet werden. 
Daß sie nicht in Angriff genommen wurde, 
daß man sich pragmatisch aus den „Lernfel-
dern" und offenbar mehr oder weniger zufäl-
lig zustande gekommenen Lernzielschwer-
punkten und Materialsammlungen die Lern-
ziel- und Qualifikationssetzung quasi vor-
schreiben ließ (und sie zudem noch verbind-
lich machte), ist schwer zu verstehen und auch 
aus der Überforderung der beteiligten kleinen 
Gruppen kaum zu erklären. Die oft flagranten 
Widersprüche innerhalb der obersten Zielset-
zung, besonders aber zwischen dem program-
matischen und dem überaus breit geratenen 
unterrichtspraktischen Teil mit seinen zahlrei-
chen Unstimmigkeiten, Einseitigkeiten, Flüch-
tigkeiten, lassen sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einem erheblichen Teil auf eine 
mangelnde „Rückkoppelung" aufs Prinzipielle 
zurückführen.

Wenn in der Akzentuierung jedoch durchge-
hend Personalität nach Solidarität, Gemein-
interesse (mit Ausnahme des an Demokratisie-
rung) nach Partikular-(„Klassen/Schichten/ 
Gruppen"-)Interessen, Loyalität nach Kritik 
und Widerstand, Denken in Alternativen nach 
Parteiergreifen zu stehen kommt, wenn 
m. a. W. die liberale gegenüber einer mitunter 
schon recht illiberal interpretierbaren „demo-
kratischen" Komponente vernachlässigt wird, 
so kann das nicht nur auf fehlende Rückkoppe-
lung zurückgeführt werden, sondern muß auf 
eine Grundeinstellung der RR-Entwickler selbst 
zurückgehen. In der Form unzureichender Be-
rücksichtigung emanzipatorischer Zielsetzung 
läßt sich-diese auch in der den RR eigenen wie 

in der von ihnen empfohlenen Form der päd-
agogischen Vermittlung feststellen.

Schon in der Präsentationsform der RR liegt 
ein Moment von Geringschätzung. Der Leser 
wird überwältigt durch eine auf 312 Seiten aus-
gebreitete, wenig systematisierte, ungeordnet 
wirkende und bibliographisch wenig aufge-
schlossene Materialsammlung7). Sein Niveau 
wird einerseits hoch eingeschätzt: Vertrautheit 
mit gegenwärtiger soziologischer Fachsprache 
wird unterstellt. Andererseits hält man ihn of-
fenbar für unfähig, sich seines Gedächtnisses 
zu bedienen: in den zahlreichen „Lernziel-
schwerpunkten" werden nach Art von Be-
schwörungsformeln die einschlägigen Lern-
ziele immer noch einmal wortwörtlich wieder-
holt. So trifft in dieser Hinsicht auf die RR Hel-
mut Plessners Formulierung zu, daß sie „in be-
strickender Weise die Vorzüge eines Gebet-
buches mit denen einer Felddienstordnung ver-
binden", nur daß sie im übrigen an Genauig-
keit, Klarheit und Folgerichtigkeit entschieden 
noch Wünsche offen lassen. Auch wird das 
Oeuvre gekennzeichnet durch ein verblüffend 
hohes Maß an Redundanz: der Wort- und Ma-
terialaufwand entspricht nicht durchgehend der 
begrifflichen Durchdringung.

7) Geringschätzung des Lesers spricht neben der 
Sorglosigkeit der Textpräsentation, auch aus der 
Vielzahl stehengebliebener Ungenauigkeiten und 
Fehler.

Für ein Richtlinienwerk ist es gewiß keine zu 
hoch gegriffene Forderung, daß es für den 
Adressaten auch verständlich sein muß. In 
einem demokratischen Bildungswesen sind die 
Adressaten nicht nur Lehrer, sondern auch El-
tern und Öffentlichkeit — eigentlich, den In-
tentionen der RR-Verfasser entsprechend, auch 
die Schüler. Wie soll aber für die 10- bis 11 jäh-
rigen der 5./6. Jahrgangsstufe etwa Lernziel 13: 
„erkennen, daß in die Beurteilung von Soziali-
sationsprozessen Normen eingehen, die ihrer-
seits Ergebnisse von Sozialisation sind" 
(RR 64) zum Gegenstand „bewußten Lernens" 
werden, wenn die für Verständnis und Trans-
fer erforderliche Vorarbeit der Elementari-
sierung sich den RR-Verfassern selbst noch 
nicht hinlänglich als Problem gestellt zu haben 
scheint.

Nicht so sehr Indoktrinationstendenz als viel-
mehr eine schwer verständliche, durch Sorge 
um ausreichende Motivation nicht immer hin-
reichend begründete Unterschätzung der Ge-
fahren, die eine Überwältigung durch die Viel-
zahl der Aspekte und die Masse des für wis-
senswert Angesehenen mit sich bringen kön-



nen, gibt sich in den öfters wiederholten War- 
nungen vor systematisierenden Sachfeldbear-
beitungen („Lehrgängen") zu erkennen (RR 40, 
214, 231), die nur mit einer spürbaren Bedenk-
lichkeit zugelassen scheinen. Diese Warnun-
gen werden mitunter eigenartig begründet: 
„So trägt z. B. ein auf Schaubildform gebrach-
ter Vergleich zwischen .sozialer Marktwirt-
schaft’ und .sozialistischer Planwirtschaft' 
kaum zur politischen Bewußtseinsbildung der 
Schüler bei, da er vielschichtige Zusammen-
hänge in der Regel auf falsche Klischeevorstel-
lungen reduziert und Vorurteile verfestigt" 
(RR 189) — wofür eigentlich nicht das Schau-
bildverfahren, sondern die Schaubildqualität 
in Anspruch zu nehmen wäre.

Mit solchen Vorurteilen hängt es vielleicht 
zusammen, wenn die systematische Behand-
lung der Grundrechte, der rechtsstaatlichen 
Sicherungen, der staatsbürgerlichen Aktions-
räume. der Wirkungsräume der Parteien usw., 
was ja alles unter „Institutionenkunde" fällt, 
zurücktritt. Auch könnte man vielleicht die 
Identifikation mit Institutionen der Bundes-
republik als gegen die „Selbst- und Mitbestim-
mung" gerichtet auffassen.

Diese Sorge geben die RR-Verfasser auch ge-
legentlich zu erkennen. So könnte Unterricht 
— „abstrakte Modellsituationen (Tafelbilder) 
durchspielen, die eine Kongruenz von Verfas-
sungsrecht und Verfassungswirklichkeit be-
haupten" (RR 221). Angesichts der nach An-
sicht der RR-Hersteller doch eigentlich 
miserablen Zustände in der Bundesrepublik 
Deutschland wäre dies in der Tat, auch in Teil-
bereichen, unerträglich und unbedingt zu 
vermeiden. Folgerichtig soll prinzipiell Unter-
richt dort ansetzen, „wo bestimmte Maßnah- 
men/Entscheidungen von Trägern öffentlicher 
Aufgaben Kritik auslösen bzw. wo erforder-
liche öffentliche Maßnahmen unterbleiben" 
(RR 206). Damit rücken dann Durchsetzung par-
tikularer Interessen und „allgemeine Vorstel-
lungen und Ansprüche, die sich mit der Wir-
kungsweise öffentlicher Institutionen verbin-
den" (RR 206), sowie „Grundgesetz, Parteipro-
gramme, Gerichtsentscheidungen" ins Blick-
feld, die in den Unterricht einbezogen werden 
können. Hierbei geht es dann aber überra-
schenderweise darum: (völlig wertfrei), „ein-
sichtig zu machen, daß in Vorstellungen und 
Meinungen 'gesellschaftliche Übereinkünfte 
eingehen" (RR 206).

Die Frage stellt sich, ob durch dieses Verfah-
ren tatsächlich „Selbst- und Mitbestimmung" 
sowie „kritische Loyalität" ernsthaft geför-
dert werden. Steht hier nicht vielmehr emo-
tionale Überwältigung zu befürchten, „morali- 

sehe Un 1 riistunej und Empörung über jvnßstan- 
de"? Diese können gewiß „Ausgangspunkt 
von Lernen“ (RR 206) werden. Dies Lernen 
wird aber deshalb jene Emotionen schwerlich 
aufarbeiten können, weil es sich einerseits 
vor dem vagen und illusionären Horizont un-
begrenzter gesellschaftlicher Veränderungs-
möglichkeit vollzieht und weil ihm gleichzei-
tig das Instrumentarium vorenthalten wird, 
das weiterhelfen könnte, weil es für die re-
guläre Lösung politisch-gesellschaftlicher 
Probleme geschaffen wurde. Die Folgen nicht 
oder nur unzureichend bearbeiteter, mit den 
vorgesehenen Mitteln vielleicht gar nicht ein-
mal bearbeitbarer Emotionen sind leicht vor-
hersehbar: Sie heißen Desinteressiertheit oder 
aber Fixierung an eine sterile Protesthaltung, 
und damit in jedem Fall Einstimmung auf den 
Ausnahmezustand.

In den gleichen Zusammenhang der Unter-
schätzung von überwältigungsgefahren ge-
hört die in den RR zur Schau getragene 
souveräne Mißachtung der Entwicklungspsy-
chologie, ihre Entlarvung als bürgerliches 
Vorurteil (RR 43), ihre Beförderung gleichsam 
auf den „Müllhaufen der Geschichte" (Marx). 
Die Fähigkeit, „gesellschaftsbezogene Frage-
stellungen zu erfassen" . . ., sei „in viel gerin-
gerem Maße als bisher angenommen an ent-
wicklungspsychologische Determinanten ge-
bunden ... Soziokulturelle Determinanten . . . 
haben ein Schülerverhalten zur Folge, das 
scheinbar die Aussagen einer wissenschaft-
lich unhaltbar gewordenen Entwicklungspsy-
chologie bestätigt" (RR 10). Daraus folgert 
eine allenfalls nur unwesentliche Berücksichti-
gung entwicklungspsychologischer Maßstäbe 
für die Thematik der einzelnen Altersstufen, 
wie sie nach dem Stand der psychologischen 
Forschung schwerlich zu rechtfertigen ist.

„Die in den RR vorgetragene Auffassung von 
Entwicklungspsychologie ist ganz einfach 
falsch. Gewiß ist die Erfaßbarkeit unter-
schiedlicher Phänomene durch bestimmte Al-
tersstufen durch Umwelteinflüsse mitbedingt 
— in der Hinsicht gibt es vermutlich keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen gesell-
schaftsbezogenen und anderen Phänome-
nen . . ., aber das bedeutet natürlich nicht, daß 
die Entwicklung auf der intellektuellen und 
der Persönlichkeitsebene lediglich das einfa-
che Spiegelbild äußerer Einwirkungen ist, wie 
es die RR anzunehmen scheinen. Zwar ist die 
Psychologie weithin davon abgekommen, in 
festen, an bestimmte Lebensalter gebundenen 
Entwicklungsstufen zu denken, auch hat man 
die begründete Überzeugung, daß das Eintre-
ten bestimmter Erscheinungen, zunächst im in-
tellektuellen Bereich, durch gezielte Einwir-



kung sich irüher realisieren läßt, als es bisher 
(spontan?) geschah. Aber das bedeutet nicht, 
daß es keine feste Entwicklungsreihe von 
noch unterentwickelten bis zu voll entwickel-
ten Funktionen und Fähigkeiten gäbe. Demge-
mäß gibt es auch in den einzelnen Altersstu-
fen — wenn auch mit relativ breiter Streuung 
— bestimmte strukturelle Voraussetzungen 
für Verständnis, Interessen, Verhaltensmög-
lichkeiten ..(K. D. Hartmann, unveröffent-
licht).

Es entspricht kaum wissenschaftlich-kritischem 
Verhalten und wirkt jedenfalls nicht sehr 
seriös, wenn die RR die sich differenzierenden 
Fragestellungen der Entwicklungspsychologie, 
wie sie u. a. bei Piaget, aber auch in der 
sowjetrussischen Forschung, z. B. bei Lurija/ 
Judowitsch (1972) sichtbar werden, unberück-
sichtigt lassen, während sie gleichzeitig das 
hochspekulative, empirisch keineswegs ge-
sicherte Theorien der ausschließlich gesell-
schaftlichen Bedingtheit von Verhalten der 
politisch-pädagogischen Arbeit zugrunde legen 
wollen. In der Neigung zur Pauschalisierung 
wird eine Art von Sektierertum und soziolo-
gisch fixierter Betriebsblindheit sichtbar, deren 
Auftreten im Bildungsbereich deshalb so beun-
ruhigt, weil gerade hier ein hohes Maß von 
Differenzierungsfähigkeit verlangt wird: „Bil- 

düng und Differenziertheit sind eigentlich das- 
selbe“ (Adorno, 1962, 181). Adorno beklagte 
gleichzeitig, „daß Halbbildung, aller Aufklä-
rung zum Trotz und mit ihrer Hilfe, zur herr-
schenden Form des gegenwärtigen Bewußt-
seins wird" (a. a. O., 168) — woran sich ein 
Richtlinienwerk eigentlich nicht beteiligen 
sollte.

Obwohl es nach Bruner grundsätzlich möglich 
scheint, jede wissenschaftliche Erkenntnis je-
der Altersstufe auf eine ihr gemäße Art zu 
vermitteln, fühlen sich die RR dank ihrer pau-
schalen Negation der Entwicklungspsychologie 
weitgehend davon entbunden, dieser Aufgabe 
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. So tritt 
neben die emotionale auf weiten Strecken eine 
intellektuelle Überwältigung, die sich vor al-
lem in den Lernzielen und Lerninhalten für die 
10- bis 11jährigen der 5./6. Jahrgangsstufe 
deutlich abzeichnet. Für sie dürfte es ohne 
elementarisierende Hilfen nicht ganz einfach 
sein,, „die Begriffe Rolle, Vorurteil, Verhalten, 
Erziehungsstil, Erziehungsnorm, Rollenvertei-
lung, Arbeitsteilung, Produktionsform, Min-
derheiten, Selbsteinschätzung, Fremdeinschät-
zung, Leitbild, Rollenkonflikt, Rollenerwar-
tung auf konkrete Beispiele beziehen und an-
wenden zu können" (RR 74).

Insgesamt muß die Antwort auf die Frage nach 
dem für die RR vorauszusetzenden „didakti-
schen Strukturgitter" unbefriedigend ausfal-
len. Das zu vermittelnde politisch-gesellschaft-
liche Bezugssystem erwies sich als einseitig, 
lückenhaft, wenig differenziert und weithin in-
konsistent. Nicht viel anders steht es mit den 
Verhaltenszielen, die offenbar in einem empi-
risch-pragmatischen Verfahren ohne Systema-
tisierungsansatz mehr oder weniger zufällig 
gewonnen wurden und untereinander nicht in 
einen sichtbar gewordenen Bezug gesetzt zu 
sein scheinen. Die Orientierung der Verhal-
tensziele am Selbst- und Mitbestimmungs-
postulat wird zudem erheblich durch die über-
dimensionale Bedeutung beeinträchtigt, die 
der integralen, dem politisch-pädagogischen 
Bezugsrahmen nicht hinlänglich angepaßten 
Rezeption des soziologischen Rollenbegriffs 
beigemessen wurde. Auch spielt die wichtige 
Ambivalenzdimension von Verhaltenszielen in 
den RR keine wahrnehmbare Rolle — viel-
leicht, weil sie als Problem (und als zu berück-

Schlußfolgerungen

sichtigende Aufgabe) nicht hinreichend gewer-
tet wurde.

Auch dies mag als Ursache mit dazu beigetra-
gen haben, daß das Selbst- und Mitbestim-
mungspostulat im „Anwendungsbereich" der 
Qualifikationen, der Lernziel- und Lernwege-
setzung, sich nicht in dem Maße durchgreifend 
als wirksam erwies, das man eigentlich nach 
der programmatischen Orientierung der RR an 
ihrem selbstgesetzten „obersten Lernziel" 
hätte eigentlich erwarten sollen.

Die Lernziele sind zwar weithin konfliktbezo-
gen, aber ihre Intention auf Begründung re-
flektierten gesellschaftlichen Handelns kann 
nur eingeschränkt zur Geltung kommen, vor 
allem, weil die Dimension der Folgewirkungen 
politischen Handelns gegenüber der seiner 
Verursachung nicht immer hinlänglich berück-
sichtigt zu sein scheint.

Überprüfbarkeit im Sinne Robinsohns: durch 
Methoden, durch die die zur Bewältigung von 
Situationen notwendigen „Qualifikationen und 



welche die Qualif izierung bewirkt werden soll, 
in optimaler Objektivierung identifiziert wer-
den können" (Robinsohn 1967, 45), ist für die 
Lernziele der RR gewiß nur sehr eingeschränkt 
zu realisieren. Es ist kaum möglich, in objekti-
vierenden Verfahren festzustellen, ob Lern-
ziele wie
LZ „Sozialisation" 15: „lernen, über welche 
Mechanismen im Sozialisationsprozeß gewähr-
leistet wird, daß die Erfahrung gesellschaft-
licher Zwänge kompensiert und umgeleitet 
werden kann (Projektion unterdrückter Be-
dürfnisse auf Minderheiten und Fremdgrup-
pen; Identifikation mit Volk, Nation, Führer-
figur) (RR 52);"
LZ „Wirtschaft" 20: „lernen, die Kapazität von 
Produktionsanlagen zu der Konsumkraft der 
Bevölkerung in Beziehung zu setzen" (RR 138);
LZ „öffentliche Aufgaben" 22: „lernen, das 
demokratische Selbstverständnis einer Gesell-
schaft auch danach zu beurteilen, welche Be-
ziehung sie zu den Kräften hat, die sich für die 
Demokratisierung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse eingesetzt haben" (201);

LZ „Intergesellschaftliche Konflikte" 16: „ler-
nen, daß die Probleme der Entwicklungsländer 
nicht naturbedingt, sondern Ergebnis der histo-
risch-politischen Entwicklung sind" (255)

erreicht worden sind oder nicht; in dieser Hin-
sicht ist der Unterschied zu den allgemeiner 
gefaßten Programmbeschreibungen früherer 
Bildungspläne nicht allzugroß. Die Programm-
beschreibungen der RR selbst sind unstrittig 
weitaus präziser als jene: bestimmte (präzise) 
Fragestellungen, recht häufig aber auch be-
stimmte (präzise) Antworten sollen vermittelt 
werden. In Anbetracht der weithin kontrover-
sen Gegenstände der „Gesellschaftslehre" in 
einer pluralistischen Gesellschaft einerseits, 
der ungelösten Probleme andererseits, die das 
Postulat der (objektiven) Überprüfbarkeit von 
Lernzielen in den hermeneutischen Disziplinen 
aufwirft, erscheint die Zusage „überprüfbarer 
Einzellernziele" durch die RR (RR 9) ein wenig 
hochgegriffen. Eine gewisse Rigidität und in 
den Lernzielen gelegentlich zu beobachtende 
Einseitigkeit der RR wird jedenfalls durch das 
Postulat der Überprüfbarkeit nicht gedeckt.

Auch von Anlage und Struktur der RR her sind 
die Aussichten für ihre Umsetzung im Unter-
richt eher als problematisch zu beurteilen. Die 
„unterrichtspraktischen Hinweise" sind unter-
schiedlich ausbaufähig.
Es ist an der Zeit, nach allen kritischen Ein-
wendungen auch die Vorzüge der RR ins 

wenige und unbestreitbare.

Die RR haben mit dem Konfliktansatz ernst 
gemacht und derart seine Möglichkeiten, in-
nerhalb des gezogenen Rahmens allerdings 
auch seine Grenzen, gewiesen. Sie wollen vom 
Schüler ausgehen, von seinen gesellschaft-
lichen Erfahrungen, seiner „Betroffenheit", 
und sie wollen ihn zum politischen Handeln 
hinführen; Lernziele und Qualifikationen sind 
auf sein Verhalten bezogen, den sie in der 
Schule zu „bewußtem Lernen", zur reflektier-
ten Mitwirkung an den mit ihm und für ihn 
veranstalteten Lernprozessen befähigen wol-
len.
Sie sind den Folgerungen, die sich für die ge-
genwärtige und die künftige Schule unter 
dem Aspekt des gesellschaftlich-politischen 
Erfahrungsfeldes stellen, keineswegs ausgewi-
chen; sie haben es damit sich und dem Lehrer 
aber auch nicht leicht gemacht. Sie haben zahl-
reiche methodische Möglichkeiten gewiesen: 
z. B. Projektarbeit, Fallanalysen, Simulation. 
Unter dem Stichwort Sozialisation haben sie 
den soziologischen Rollenbegriff als heuristi-
sches Instrument für den Aufwachsenden zur 
Analyse der eigenen und der gesellschaftlichen 
Situation pädagogisch eingebracht. Erste grup-
pendynamische Ansätze wurden berücksich-
tigt. In den Materialhinweisen des unterrichts-
praktischen Teils findet sich, vielfach noch un-
geordnet, einseitig und in sich unvollständig, 
eine Fülle von Anregungen zur Konkretisie-
rung, Aktualisierung, „Verwesentlichung" des 
Unterrichts — hier steht der „embarras de 
richesse" der Nutzung allerdings oft im Wege.

Jedoch: Alle diese gewichtigen Vorzüge — 
und es gibt deren mehr — können unter dem 
Aspekt eines amtlichen Richlinienwerks, das 
Verbindlichkeit fordern kann und muß, nicht 
hinreichend zur Geltung kommen; auf lange 
Sicht werden sie dadurch vermutlich sogar 
um ihre Auswirkung gebracht. Dies könnte 
möglicherweise vermieden werden, gäben sich 
die RR offen als das zu erkennen, was sie in 
Wirklichkeit sind: der profilierte und in seiner 
Art imponierende Beitrag einer Gruppe ent-
schiedener Sch

8
ul- (und Gesellschafts)refor- 

mer ).

8) Die Chancen für eine friedliche Lösung des 
Streits um die RR stehen jedoch nicht zum besten. 
Eine Verhärtung der Positionen kündigt sich an, 
wenn neuerdings angesichts der kritisierten (und 
kritisierbaren) Legitimationsbasis der RR von ihren 
Verteidigern die unbestreitbar formal korrekte 
Legalität ihres Zustandekommens ins Feld geführt 
wird. So resümieren z. B. Haller/Wolf (1973, 433) 
die an den RR lautgewordene Kritik wie folgt: „Der 



Als Arbeit einer solchen Gruppe wäre nicht 
nur verständlich, sondern als zur Diskussion 
gestellte „normative Option" im Rahmen der 
grundgesetzlichen Ordnung durchaus legitim, 
was für ein öffentlich zu verantwortendes 
Werk amtlicher Bildungspolitik kaum zu ver-
treten ist: die mit einer eigenwilligen Grund-
gesetzinterpretation Hand in Hand gehende 
Horizont- und Perspektivenverengung, die 
sich für den Beitrag der Geschichte besonders 
im unterrichtspraktischen Teil nachweisen 
läßt (Muhlack, 1973, 490 ff.), die Einschrän-
kungen der emanzipatorischen Zielsetzung, 
sogar die unzulängliche Berücksichtigung der 
grundgesetzlichen Indoktrinations- und Über-
wältigungsschranken.

Diese Unstimmigkeiten stehen allerdings zu-
gleich auch in flagrantem Gegensatz zum 
selbstgesetzten Anspruch der RR auf curricu- 
lare Verbindlichkeit, der nach unserem Ein-
druck zudem weder durch Instanzen noch 
durch Verfahren noch durch Verfahrenssorg-
falt erhärtet werden kann.

Mit einer derartigen, von den RR-Entwicklern 
zu vollbringenden Richtigstellung würde auch 
die recht problematische Frage der politischen 
Ortung der RR an Gewicht verlieren. Posi-
tionen der großen politischen Parteien — diese 
tauchen in ihnen als „Gegenstand von Lernen" 
ohnedies nur sehr am Rande auf — lassen sich 
kaum identifizieren. Dagegen findet man deut-
liche Anklänge an die Protestbewegung der 
endenden sechziger Jahre und mancherlei „ge-
sunkenes Kulturgut" aus der Soziologie, auch 
der „Frankfurter Schule".

Von orthodoxem Marxismus kann nicht gut 
die Rede sein, dafür sind die kritischen Hin-
weise auf den sowjetrussischen Einmarsch in 
die ÖSSR zu deutlich (RR 98, 295). Anderer-
seits bedient sich die Analyse mit großer 
Selbstverständlichkeit des marxistischen Be-
griffsinstrumentariums, seltener der Termino-

Exekutive, die dem Parlament verantwortlich ist, 
wird das Recht bestritten, Lehrplangruppen zusam-
menzusetzen und über die Modalitäten der Arbeit 
zu befinden." Dieser Argumentation, in der sich ein 
taktischer Rückzug auf den Nebenschauplatz forma-
ler Rechtspositionen abzuzeichnen scheint, möchte 
man Gutgläubigkeit nicht absprechen, wenngleich 
man in dem unüberhörbaren Hinweis auf etablierte 
Machtverhältnisse einen kräftigen Schuß wenig an-
genehm und nicht sehr demokratisch wirkenden 
Zynismus verspüren könnte. Auch entbehrt diese 
Argumentation, wenn man sich der Grundgesetz-
auslegung der RR erinnert, ihres „Verfassungsauf- 
trag(s), demokratische Verhältnisse möglichst um-
fassend zu sichern bzw. herzustellen" (ßPI 3/72, 9), 
nicht einiger Inkonsequenz. Zur Versachlichung des 
Streits kann sie ebensowenig beitragen wie zur 
Klärung des Legitimierungsproblems. 

logie. Das geschieht in bestimmten Problem-
bereichen (Imperialismustheorie) und für be-
stimmte Aspekte mit einer prononcierten Aus-
schließlichkeit. So trifft man allerwärts auf den 
„Klassen / Schichten/ Gruppen"-Gesichtspunkt 
(RR 52, 135, 196, 250 — u. a.); auch gewinnen 
Lernziele im Laufe der Wiederholung mitunter 
an klassenkämpferischer Zuspitzung. So wird 
aus Lernziel 1 im Lernfeld „Intergesellschaft- 
liehe Konflikte": „lernen, außenpolitische Ent-
scheidungsprozesse und zwischenstaatliche 
Konflikte auf die ihnen zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen und politischen Interessen zu 
befragen" (RR 250), unversehens einige Seiten 
danach: „lernen, intergesellschaftliche Kon-
flikte als Ergebnis gesellschaftspolitischer 
und/oder wirtschaftlicher Interessengegensät-
ze zu erkennen“ (RR 262) — was ja nicht ganz 
dasselbe ist und den Verdacht auf Indoktri-
nierungstendenz nicht gerade entkräftet.

Im ganzen aber halten sich die RR sowohl, 
was Entschiedenheit kritischer Stellungnahme 
wie Unbestimmtheit konkreter politischer 
Zielprojektion angeht, im allgemeinen Rah-
men gängiger Gesellschaftskritik, der aber 
jedenfalls nicht hinterfragt oder durch Ein-
bringung ergänzender Perspektiven differen-
ziert wird, was man im Kontext von RR zur 
„Gesellschaftslehre" eigentlich erwarten 
sollte.
Die ausgewogenere radikaldemokratische Po-
sition der programmatischen Einleitung wird 
an manchen Stellen des späteren unterrichts-
praktischen Teils, nicht zuletzt durch einseitige 
oder wenig kritische Literaturauswahl, schon 
ziemlich radikalisiert und simplifiziert. Im 
ganzen sind die RR aber doch wohl noch ir-
gendwo innerhalb des gegenwärtig allerdings 
recht diffusen linken Grenzbereichs bzw. Um-
feldes der SPD zu orten; dabei ist ein Einschlag 
von Sektierertum unverkennbar. Manchen 
mag es Unbehagen bereiten, diese Region als 
Basis und Regulativ der Bildungspolitik eines 
Bundeslandes betrachten zu sollen.

Wenn trotz aller Vorarbeiten, so denen der 
Klafki-Kommission, und trotz aller Bemühun-
gen der Schulverwaltung im Rahmen her-
kömmlicher Lernzielsetzung nur ein derart 
problematisches Ergebnis bewirkt werden 
konnte, das zudem durch seinen curricularen 
Anspruch u. U. den bisherigen Kredit curri- 
cularer Arbeit beeinträchtigt, dann ist ernst-
haft zu erwägen, ob es noch rationell ist, diese 
Aufgaben weiterhin dem Alleingang einzelner 
Bundesländer zu überlassen. Mindestens könn-
ten gründliche curnculare Vorarbeiten von 
kompetenten Ad-hoc-Institutionen, wie in 
Nordrhein-Westfalen eines errichtet wurde, 



überregional xvährgenommen werden; ihre Ef- 
gebnisse würden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der Kritik standhalten. Dies Verfahren würde 
auch nicht ausschließen, daß auf der Grund-
lage solcher Vorarbeiten die definitiven Ent-
scheidungen der Länder zur konkreten Lern-
ziel- und Lernwegesetzung danach gleichwohl 
kulturautonom getroffen werden.

2 u r an ge m e 's sehen Ei ns ch ä t z u ng d e s bisher! - 
gen Ergebnisses der hessischen Bemühungen 
um ein Curriculum der „Gesellschaftslehre" 
mag eine Bemerkung von Lessing (in einem 
Brief an seinen Bruder Karl) verhelfen: „Denn 
nicht der Irrtum, sondern der sektiererische Irr-
tum, ja sogar die sektiererische Wahrheit 
machen das Unglück der Menschen ..."
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Aus Anlaß der hessischen „Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre" wird die Frage nach 
der Legitimität von Lernzielsetzung grundsätzlich gestellt: Wer ist befugt, oberste Lern-
ziele aufzustellen? Welche inhaltlichen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Lernziele 
Geltung beanspruchen können? Wie ist vorzugehen, damit Geltung ermittelt, untersucht, 
festgestellt werden kann?

Die formale Legitimation der Lernzielsetzung durch Schulverwaltungen (Kultusministe-
rien), ohnedies verstärkter demokratisch-parlamentarischer Absicherung bedürftig, ist mit 
dem Schwinden der überkommenen „naturwüchsigen" Legitimationsbasis zunehmend frag-
würdig geworden. Ausdruck dessen wurde die neue Curriculumforschung und -planung, 
deren Arbeiten im Bereich der Gesellschaftslehre (politischen Bildung) bisher jedoch kaum 
zu unumstrittenen, theoretisch abgesicherten, für die Lernzielsetzung praktikablen Krite-
rien geführt zu haben scheinen. Möglichkeiten dafür ergeben sich erst neuerdings durch die 
von Habermas beigebrachte Unterscheidung zwischen „deskriptiven Aussagen über gel-
tende Normen einerseits und präskriptiven Aussagen andererseits, die die Wahl von Nor-
men betreffen", also zwischen geltenden Normen und zur Geltung drängenden ,(norma-
tiven Optionen".

Anhand dieser Unterscheidung wird der Versuch unternommen, u. a. die im Begründungs-
zusammenhang von Fernzielsetzungen öfters beigezogenen „Verfassungsgebote" kritisier-
bar zu machen und zu bestimmen. Es werden Gründe dafür beigebracht, mit Ausnahme 
der Würdeschutzbestimmung in Art. 1 des Grundgesetzes, „Verfassungsgebote" nicht ex-
tensiv im Sinne von „Vollstreckungsbefehlen", sondern dringend als „Einhaltegebote", in 
den Worten Rudolf Smends als „Anregungen und Schranken", zu interpretieren.

Für das Bildungswesen wird daraus gefolgert, daß mit der Würdeschutzbestimmung für 
den Geltungsbereich des Grundgesetzes Schranken errichtet worden sind, die Indoktri-
nation und „Überwältigung" nicht zulassen — wobei unter „Überwältigung" Formen 
und Inhalte von Erziehung und Unterricht verstanden werden, die durch Konditionierung, 
Überredung, Einschüchterung, Emotionalisierung, durch Verzerrung oder Verkürzung 
von Sachverhalten die Persönlichkeitsrechte des Aufwachsenden beeinträchtigen.

Die Untersuchung erstreckt sich weiterhin auf das Konzept des Curriculum selbst, das im 
Hinblick auf die grundgesetzlichen Schranken im Bereich der Gesellschaftslehre als „offe-
nes Curriculum" — verbindlich nur für die geltenden Grundnormen, kontrovers für den 
Bereich der „normativen Optionen" — möglich erscheint, sowie auf die curricularen An-
sätze in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und insbesondere Hessen, dessen „Rah-
menrichtlinien für Gesellschaftslehre" im Hinblick auf Legitimationssubstanz, Legitimie-
rungssorgfalt und Umsetzungsqualität einer z. T. detaillierten Analyse unterzogen wer-
den.
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